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Art. 10  Zuständigkeit als Schiedsgerichte 
 
(1) Die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind als Schiedsgerichte zuständig für 
Vermögensauseinandersetzungen öffentlich-rechtlicher Verbände, soweit das in besonderen Gesetzen 
bestimmt ist.

(2) 1Für die Besetzung der Schiedsgerichte und für das Verfahren gelten die Bestimmungen der 
Verwaltungsgerichtsordnung, für das Verfahren jedoch nur, soweit in besonderen Gesetzen nicht anderes 
bestimmt ist. 2Die Schiedsgerichte entscheiden unter Würdigung der Rechts- und Sachlage nach billigem 
Ermessen.


